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ziationsstärke, daß hohe Assoziationsstärke, z. B. 
schwarz-weiß, zu kurzer Z. führt. Beim Reizwort 
,,Papageno“, das mit anderen Begriffen weniger 
stark assoziiert, ist die Z. länger.
Zumutbarkeit: arbeitspsychologischer Begriff für 
die urteilsabhängige Charakteristik des Verhältnis
ses der mit der Arbeitsaufgabe und den Bedingun
gen ihrer Erfüllung gegebenen Anforderungen zu 
den psychophysischen Leistungsvoraussetzungen 
und -möglichkeiten bei dem die Arbeitsaufgabe 
bewältigenden Menschen. Als Entscheidung^kri- 
terien für Z.surteile dienen im Regelfall die für den 
arbeitenden Menschen entstehenden Belastungen,
i. w. S. die mit den Arbeitsanforderungen gegebe
nen Möglichkeiten und Stimuli zur Persönlichkeits
entwicklung des Werktätigen gemäß dem Prinzip 
der persönlichkeitsförderlichen Arbeitsgestaltung. 
Die methodische Hauptschwierigkeit der 
Z.sbestimmung im jeweüigen Sachzusammenhang 
besteht im Fehlen praktikabler direkter Indikations
verfahren für Belastungen durch vorwiegend gei
stige Arbeit. Die in der Betriebspraxis methodisch 
zugänglichen Leistungs-, Verhaltens- und Erlebnis
daten sowie die objektiv erfaßbaren Handlungsbe
dingungen lassen jedoch indirekte Schlüsse auf 
Belastungswirkungen zu. Ohne Absolutaussagen 
über den Grad der BelastungsWirkung zu liefern, 
gestatten sie, die Anforderungsbewältigung zumin
dest unter dem Gesichtspunkt anhaltender Z. zu 
beurteilen. Dabei nimmt die Sicherheit des Urteils 
im Ausmaß der Konvergenz der Daten aus unter
schiedlichen Merkmalsbereichen zu. 
f Anforderungen, f Belastung, f Ermüdung. 
Zurechnungsfähigkeit, verminderte: ein Persönlich
keitszustand des Straftäters, bei dem die Fähigkeit 
eingeschränkt ist, sich nach den durch die Tat 
berührten Regeln des gesellschaftlichen Zusam
menlebens zu entscheiden. Die Z. kann durch 
krankhafte Störungen der Geistestätigkeit, durch 
Bewußtseinsstörungen infolge eines hochgradigen 
Erregungszustandes bzw. eines schweren psychi
schen Konfliktes oder durch eine schwerwiegende 
abnorme Entwicklung der Täterpersönlichkeit mit 
Krankheitsw'ert gemindert sein.
Zur Feststellung der v. Z. können seitens der Or
gane der Rechtspflege Sachverständige hinzugezo
gen werden. Die diagnostische Eingrenzung 
psychiatrisch-neurologischer Erkrankungen ist 
hierbei die Aufgabe des psychiatrischen Sachver
ständigen, die Erhebung von Befunden u. a. zur 
Intelligenz, zur PersönlichkeitsStruktur und zum 
Entwicklungsstatus eine Aufgabe des psychologi
schen. Da in der Regel beide Problemkreise abzu
klären sind, empfiehlt sich bei der Prüfung der 
Voraussetzungen des § 16 StGB dringend ein psy
chologisch-psychiatrisches Komplementärgutach
ten.
Zurechnungsunfähigkeit: dauerhafter krankhafter 
Persönlichkeitszustand, der die Person unfähig 
macht, sich in allgemeinen und speziellen Ent

scheidungssituationen gesellschaftsgemäß zu ver
halten. Die Z. schließt die strafrechtliche Verant
wortlichkeit generell aus. Im Sinne des § 15 StGB 
liegt der Verdacht auf das Vorliegen von Z. z. B. 
bei Geisteskrankheiten, schweren Schwachsinns
formen, schweren krankheitswertigen Charakter
veränderungen vor. Zur Feststellung der Z. durch 
das Gericht ist die Hinzuziehung des Gutachtens 
eines psychiatrischen Sachverständigen erforder
lich. Im Sinne des Gesetzes liegt Z. nur dann vor, 
wenn zum Zeitpunkt der Tat eine so erhebliche 
Störung der Geiste Stätigkeit oder eine ihr gleich
wertige PersönlichkeitsVeränderung bestand, daß 
der Rechtsverletzer generell unfähig war, sich ge
sellschaftsgemäß bei der Tatbegehung zu ent
scheiden bzw. zu verhalten. In jedem Falle muß der 
direkte Zusammenhang zwischen konkreter Tat 
und festgestellter Erkrankung nachgewiesen wer
den. Liegen krankheitswertige Störungen vor, die 
den gesetzlichen Tatbestand der Z. nur teilweise 
erfüllen oder handelt es sich um nachgewiesener
maßen zeitweilige krankhafte Störungen, ist das 
Vorliegen verminderter | Zurechnungsfähigkeit 
gemäß § 16 StGB zu prüfen.
Zustand: psychischer, aktueller, struktureller und 
dynamischer Status, die Gesamtheit der Werte der 
inneren Parameter eines Systems in einem be
stimmten Moment; dabei gilt der Status als Augen
blicksbild eines Prozesses, der als Folge von Zu
ständen und den Änderungen auf gef aßt wird, die 
einen Z. in den folgenden überführen. Der Status 
kann relativ stabil oder er kann leicht veränderbar 
sein; danach wird ein Z. als stabil oder labil be
zeichnet.
In der Psychologie wird der Z.sbegriff zur Be
zeichnung unterschiedlichster Sachverhalte ge
braucht. Es kann damit die psychische Gesamtbe
findlichkeit einer Persönlichkeit in einem bestimm
ten Zeitpunkt bzw. auch über einen längeren Zeit
raum hinweg gemeint sein. Man spricht z. B. von 
einem euphorischen, erregten, gelösten, ausgegli
chenen, gehemmten Gesamt-Z. der Persönlichkeit 
und meint damit eine bestimmte Qualität der ge
samten Handlungsweise der Persönlichkeit in dem 
betreffenden Moment.
Andererseits werden auch umgrenzte Phänomene, 
wie z. B. ein Z. des Ungleichgewichts zwischen 
Organismus und Umwelt, der in einem | Bedürfnis 
zum Ausdruck kommt, oder das Aktivitätsniveau 
eines bestimmten Hirnbereichs als Z. bezeichnet. 
Allgemein läßt sich ein Z. als auf Abbildebene 
erlebbare Begleiterscheinungen der Entstehung 
psychischer Inhalte und der Operationen mit diesen 
Inhalten bestimmen, die im Handeln entstehen und 
das im Handlungsmoment existierende Gesamtbe
finden der Persönlichkeit sowie deren Beziehungen 
zu den Handlungsbedingungen widerspiegeln und 
gleichzeitig auf die Qualität der psychischen Inhalte 
und Operationen zurückwirken. Die Art der Zu
stände ist abhängig von den im jeweiligen Beobach-
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